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Sachstand „Cap Arcona“ Gedenkstätte Klütz/kirchlicher Friedhof

Aufgrund der Vorstellung des 1. Projektentwurfes zur Umgestaltung der „Cap Arcona“ 
Gedenkstätte im WTU-Ausschuss ist die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises 
NWM, FD Bauordnung und Planung anzuhören. Diese Anhörung erfolgte im Oktober 2015. 
Im November 2015 wurde das Architektenbüro Rutsch durch die Untere Denkmalbehörde 
darüber Informiert, dass hierzu eine Vorabstimmung mit der Landesfachbehörde erfolgen 
muss.

Am 1. März 2016 um 16:00 Uhr findet ein Ortstermin statt.

Teilnehmer:
Vertreter Landesbehörde / Denkmalschutz
Vertreter Landkreis NWM / Untere Denkmalbehörde
Vertreter Architektenbüro Rutsch + Rutsch
Vertreter Stadt Klütz (WTU-Ausschuss)
Vertreter Amt Klützer Winkel

Erst nach dem Ortstermin können weitere Schritte zur Planung und Durchführung des 
Projektes veranlasst werden.

Neuer Sachstand:

Der Termin am 1. März 2016 hat stattgefunden. Es wurde festgelegt, dass das Denkmal 
(Stein) an der bisherigen Stelle stehen bleibt und die Sitzmöglichkeiten sowie die 
Bepflanzung sollen rechts neben dem Denkmla angelegt werden. Die Firma Rutsch + Rutsch 
wird eine neue Zeichnung vorlgene sowie eine Beschreibung. Das Amt Klützer Winkel wird 
von der Kirchgemeinde eine Vertretungsvollmacht einholen und mit den Unterlagen von 
Rutsch + Rutsch den Antrag auf denkmalrechtliche Genehmigung bei der unteren 
Denkmalschutzbehörde stellen.

Dieser Antrag wurde am 24. Mai 2016 durch das Amt Klützer Winkel an die Untere 
Denkmalschutzbehörde zugeleitet. Eine Antwort hierzu steht derzeit noch aus.

Klütz, 4. Juli 2016

i. A. Sabrina Seemann
Sachbearbeiterin Zentrale Dienste

2 von 8 in Zusammenstellung



Neuer Sachstand:

Die denkmalrechtliche Genehmigung liegt dem Amt Klützer Winkel vor. Durch das 
Planungsbüro Rutsch & Rutsch wurde ein Kostenvoranschlag eingereicht, welcher zur 
Genehmigung bei dem Landesamt für innere Verwaltung M-V vorliegt.
Darüber hinaus muss nun durch die Kirchgemeinde Klütz ein Beschluss zur Instandsetzung 
gefasst werden. Welcher dann durch den Kirchenkreis Mecklenburg kirchenrechtlich 
genehmigt wird.

Klütz, 05. Mai 2017

i.A. Mareen Tech
Sachbearbeiterin Zentrale Dienste
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